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Ueber die Portofreiheit des Militärs.
Von Fourier M. Hagenbüchli, Luzern

Unter Portofreiheit im allgemeinen versteht man das

Vorrecht gewisser Behörden, Amtsstellen und Personen,
bestimmte Sendungen ohne Entrichtung der gesetzlichen
Taxen durch die Post befördern zu lassen. Diese Ver-
günstigung geniesst nur, wer nach dem geltenden Post-

gesetz ausdrücklich dazu ermächtigt ist. Nach Art. 38 des

Schweiz. Postverkehrsgesetzes vom Jahre 1924 sind die

eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Behörden
und Amtsstellen in bestimmtem Umfang, ferner

a> das />« stehende Militär für aus- und

eingehende Sendungen und

b> das «/bfv Zw stehende Militär für militär»
[dienstliche Sendungen

von der Entrichtung der Posttaxen befreit. Da dieser

Artikel des Postverkehrsgesetzes die Portofreiheit nur in

grossen Zügen regelt, mussfen zahlreiche Vollziehungs-
Vorschriften erlassen werden, um das Portofreiheitsanrecht

genau abzugrenzen. Die nachstehenden Ausführungen
möchten nun einen Ueberblidc geben über die wichtigsten
Vorschriften, die von der Portofreiheit des Militärs handeln

und die der Wehrmann in und ausser Dienst zu beachten

in die Lage kommen kann.

1. Militär im Dienst.

Wehrmänner, die sich im Dienst, d. h. in militärischen
Schulen und Kursen befinden, haben Anredit auf unentgelt-
liehe Beförderung sowohl der von ihnen
als auch der <7/? Vi? /?er5cw//ci>e// und /»/T/'/är-
c/?C7/5/'//Gf7£77 Postsendungen. Den Wehrmännern im Dienst
werden gleichgestellt: Die militärischen Kommandostellen
im Dienst, das Verwaltungspersonal und die Sicherheits-
wachen (Fortwachen) der Befestigungen sowie die Kurs-
leiter und Teilnehmer an den freiwilligen Militärski-
kursen, nicht aber die Teilnehmer an andern freiwilligen
Kursen und Veranstaltungen wie Reit-und Schützenmeister-

V\-(MRf

kursen, Ski- und Patrouillenwettläufen und sonstig&qTnffi* i a

tärischen Sportveranstaltungen. Auch die MilitärarrestafrteolJ.4-
gelten als Wehrmänner im Dienst, aber nur für die Dauer
der Arreststrafen, die sie während der Dienstzeit ihrer
Einheit abbiissen. Durch Militärgerichte zu Freiheitsstrafen
Verurteilte haben kein Anrecht auf Portofreiheit. Militär-
patienten, auch die ausgemusterten, geniessen während des

Aufenthaltes in Militär» oder andern Spitälern und Sana»

torien Portofreiheit wie die Wehrmänner im Dienst. Das

von Militärverwaltungen, Schulen, Kursen usw. angestellte
oder aus Haushaltungskassen bezahlte Zivilpersonal, das

keinen Sold, sondern einen Gehalt oder Lohn bezieht, wie
Pferdewärter, Bereiter, Bediente, Putzer, Scheibenpersonal,
Köche, Arbeiter usw. hat kein Portofreiheitsanrecht, auch

wenn es die Uniform trägt.
Wie bereits erwähnt, steht dem im Dienste befind-

liehen Militär Portofreiheit sowohl für die dienstlichen als

auch für seine privaten aus- und eingehenden Sendungen

zu. Dienstlich sind alle Sendungen, die der Wehrmann
kraft seines militärischen Grades im Interesse des Dienstes

zu machen hat. Für die Privatkorrespondenz des Wehr-
mannes besteht Einseine chränkung insofern, als für Sen-

düngen, die nicht ausschliesslich persönliche Angelegenheiten
betreffen oder mit denen ein Erwerb bezweckt wird, die

Portofreiheit nicht in Anspruch genommen werden darf.

Taxpflichtig sind beispielsweise:

a> Sendungen, die von Zivilpersonen gleichzeitig an
eine Militärperson und an ein Familienglied derselben

gerichtet sind <z. B. Herrn und Frau Major X)/
b> Sendungen, die von Militärpersonen geschrieben

und von Zivilpersonen mitunterzeichnet werden oder

umgekehrt,-
c> Pakete mit Waren, die an einen Wehrmann adres-

siert, aber für die Familie oder für den Verkauf bestimmt
sind /


	...

